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1 Aufgabenstellung 
 
Die Gemeinde Heidgraben hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 beschlossen zur 
Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes südlich der Hauptstraße (L 107) und östlich der 
Jägerstraße. 
 
Unser Büro wurde mit folgenden schalltechnischen Untersuchungen des Planungsvorhabens 
beauftragt: 
 
● Ermittlung des Nutzungspotenzials bzw. Geräuschkontingentierung des geplanten Gewer-

begebietes mit Berücksichtigung der Geräusch-Vorbelastungen im Hinblick auf den Schutz 
der angrenzenden Wohnbebauungen  

 
● Auswirkungen der durch das Gewerbegebiet verursachten Verkehrszunahmen auf der 

Hauptstraße (L 107) 
 
● Lärmeinwirkungen auf schutzbedürftige Nutzungen innerhalb des Plangebietes. 
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2 Planungsbeschreibung und örtliche Situation 
 
Der Bebauungsplan Nr. 21 liegt im Osten der Gemeinde Heidgraben südlich der Hauptstraße 
(L 107) und östlich der Jägerstraße. Die Einbettung in die Umgebung kann den Anlagen 1 und 
2 entnommen werden.  
 
Der Entwurf der Planzeichnung mit Stand vom 31.05.2016 ist als Anlage 3 beigefügt. Als Art 
der baulichen Nutzung wird ein Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. Beidseits der mittigen Plan-
straße mit Anbindung an die Hauptstraße markieren die Baugrenzen zwei Baufelder mit jeweils 
drei Grundstücken. Die Fläche innerhalb der Baugrenzen beträgt insgesamt ca. 1 ha. 
 
Westlich der Jägerstraße schließt sich ein Gebiet mit Wohnbebauungen an. Es besteht kein 
Bebauungsplan. Der Flächennutzungsplan weist Wohnbaufläche (W) aus. 
 
Nördlich des Bebauungsplanes Nr. 21 besteht ein Gewerbegebiet (GE) im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 6. Hier befinden sich diverse Gewerbebetriebe wie Bootsverkauf,  
Messebau, Tischlerei, Herstellung von Regalen. Der Bebauungsplan Nr. 21 erstreckt sich im 
Norden bis an die Straße Spökerdamm. Daran schließt sich ein weiteres Gewerbegebiet im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 9 an. 
 
Zwischen dem Gewerbegebiet des Bebauungsplanes Nr. 6 und dem Kreuzweg setzt der Be-
bauungsplan Nr. 4 im Süden an der Hauptstraße ein Mischgebiet (MI) und daran nördlich an-
schließend bis zum Spökerdamm ein Allgemeines Wohngebiet (WA) fest. Im Mischgebiet be-
findet sich ein Dachdeckerbetrieb. Nördlich folgen Mischgebiete im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 9. 
 
Westlich des Kreuzweges weist der Bebauungsplan Nr. 4 Allgemeine Wohngebiete (WA) aus, 
an die sich beidseits der Rue de Challes Mischgebiete (MI) im Süden an der Hauptstraße 
sowie weiter nördlich Allgemeine Wohngebiete (WA) im Geltungsbereich des Bebauungs- 
planes Nr. 10 anschließen. 
 
Die Planzeichnungen und Festsetzungen der Bebauungspläne Nr. 4, Nr. 6, Nr. 9 und Nr. 10 
sind als Anlagen 4 – 9 beigefügt. 
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3 Allgemeine Beurteilungs- und Berechnungsgrundlagen  
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind Lärmimmissionen in der Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange zu berücksichtigen, sofern sie nicht unerheblich und damit zu vernach-
lässigen sind.  
 
Gesetzliche Grundlagen für die Belange des Schallschutzes in der Bauleitplanung ergeben 
sich aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [1] und dem Baugesetzbuch 
(BauGB) [2]. Neben dem Trennungsgebot nach § 50 BImSchG1) beurteilt sich die Rechtmä-
ßigkeit der konkreten planerischen Lösung primär nach den Maßstäben des Abwägungsgebo-
tes gemäß § 1 Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 7 BauGB (Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, 
allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, umweltbezogene Aus-
wirkungen). 
 
Die DIN 18005-1 "Schallschutz im Städtebau" vom Juli 2002 [5] gibt Hinweise zur Berücksich-
tigung des Schallschutzes bei der städtebaulichen Planung. Die Vorgängernorm wurde ein-
schließlich des heute noch geltenden Beiblattes 1 [6] vom Mai 1987 durch Erlass als Instru-
mentarium für die Bauleitplanung eingeführt. Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 enthält Orientie-
rungswerte für Lärmeinwirkungen (differenziert nach verschiedenen Lärmquellenarten), um 
die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbun-
dene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen.  
 
Die DIN 18005-1 verweist darüber hinaus auf Berechnungsvorschriften sowie spezifische Ver-
ordnungen, Vorschriften und Richtlinien, die in bau- bzw. immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungs- und Überwachungsverfahren auf der verwaltungsrechtlichen Vollzugsebene mit ei-
genen Immissionsanforderungen angewendet werden. Soweit diese zur Anwendung kommen, 
wird in den dazugehörigen Kapiteln darauf eingegangen. 
 
Die gemäß der Aufgabenstellung zu untersuchenden Lärmimmissionen werden durch Schall-
ausbreitungsberechnungen ermittelt. Die Digitalisierung des Simulationsmodells erfolgt auf 
der Grundlage der als DWG-Datei zur Verfügung gestellten Planzeichnung des Bebauungs-
planes Nr. 21 sowie eines (mit Lizenz der Google Inc.) aus Google Earth Pro entnommenen 
Luftbildes. Für die Berechnungen kommt das Programm LIMA, Version 11.1 zum Einsatz. Die 
lärmartenspezifischen Berechnungsparameter und Beurteilungskriterien können den jeweili-
gen Kapiteln entnommen werden. 
 
 
1) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Woh-
nen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 
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4 Gewerbelärmimmissionen 
 
4.1 Beurteilungsgrundlagen 
 
Die DIN 18005-1 verweist bei der Beurteilung von Gewerbelärmimmissionen auf die Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) [7]. Diese Verwaltungsvorschrift enthält 
konkretisierende verwaltungsrechtliche Vorgaben für die Beurteilung von Geräuschen, die von 
genehmigungsbedürftigen bzw. nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des BIm-
SchG ausgehen.  
 
Nach TA Lärm werden Beurteilungspegel bestimmt als Mittelwert für die Summe der in den 
Beurteilungszeiten einwirkenden Geräusche, die von dem Anlagen-/Betriebsgelände ausge-
hen. In die Berechnung der Beurteilungspegel fließen die Höhe der Lärmimmissionen, die Ein-
wirkzeit und -dauer, die Impulshaltigkeit und die Ton-/Informationshaltigkeit ein.  
 
Der Beurteilungspegel am Tag bezieht sich auf den 16-stündigen Zeitraum von 06:00 – 22:00 
Uhr. Für die Betriebsaktivitäten in den Ruhezeiten an Werktagen 06:00 – 07:00 Uhr und 20:00 
– 22:00 Uhr bzw. an Sonn- und Feiertagen 06:00 – 09:00 Uhr, 13:00 – 15:00 Uhr und 20:00 – 
22:00 Uhr wird in Wohngebieten, nicht jedoch in Misch-, Dorf- und Gewerbegebieten, ein Ru-
hezeitenzuschlag von 6 dB(A) erhoben. In der Bezugszeit zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr 
ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel maßgebend.  
 
Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche im Sinne des Bundes-BIm-
SchG ist sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung durch die nach TA Lärm zu beurteilenden 
Anlagen folgende gebietsabhängige Immissionsrichtwerte nicht überschreitet: 
 
Tabelle 1:  Immissionsrichtwerte der TA Lärm  
 

 
Tag 

06:00 - 22:00 Uhr 
dB(A) 

Nacht 
22:00 - 06:00 Uhr 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Dorf-, Mischgebiete (MD, MI) 60 45 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 
 

Einzelne Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als  
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
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Die Art der in der obigen Tabelle bezeichneten Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in 
den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen sowie Gebiete 
und Einrichtungen, für die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der Schutzbe-
dürftigkeit zu beurteilen. 
 

Die für die Beurteilung maßgeblichen Immissionsorte liegen nach TA Lärm  
 
● bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte der geöffneten Fenster der vom Ge-

räusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Räume 
 
● bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen 

Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand, wo nach dem Bau- und Pla-
nungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen. 

 

Die TA Lärm stellt auf die Gesamtlärmbelastung aller nach dieser Verwaltungsvorschrift zu 
beurteilenden Anlagen ab. Vorbelastungen durch bereits vorhandene Anlagen bzw. Betriebe 
sowie durch bau- oder planungsrechtlich ausgewiesene zukünftige gewerbliche Nutzungen 
sind zu berücksichtigen. Nach Nr. 3.2.1 der TA Lärm ist der von einer Anlage verursachte 
Immissionsbeitrag im Hinblick auf die Prüfung, ob die Immissionsrichtwerte mit Berücksichti-
gung der Vorbelastung durch andere Anlagen eingehalten werden, nicht als relevant anzuse-
hen, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung den Immissi-
onsrichtwert um mindestens 6 dB(A) unterschreitet (Relevanzschwelle). Rechnerisch kann die 
Zusatzbelastung dann zu einer – in diesem Fall nach TA Lärm zulässigen – Überschreitung 
des Immissionsrichtwertes um maximal 1 dB(A) beitragen.  
 

Maßgeblich für die Beurteilung der Lärmeinwirkungen sind die außerhalb der Gebäude vor 
den geöffneten Fenstern ermittelten Lärmpegel (unabhängig von der Schalldämmung der 
Fenster). Daraus folgt, dass sich etwaige aus der TA Lärm ergebende Abwehransprüche ge-
gen die von Gewerbebetrieben ausgehenden Lärmimmissionen nicht durch die im Kapitel 6 
beschriebenen passiven Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster mit außenlärmpe-
gelabhängigen Schalldämmungen, schalldämmende Lüftungseinrichtungen) kompensieren 
lassen.  
 
Weiterhin wird darauf verwiesen, dass die TA Lärm nicht unterscheidet zwischen Räumen, die 
nur tagsüber und die nur nachts genutzt werden. Schutzbedürftig sind vielmehr generell Auf-
enthaltsräume. Dies führt dazu, dass nachts auch Aufenthaltsräume schutzbedürftig sind, die 
nicht zum Schlafen genutzt werden (wie z.B. Wohnküchen, in denen nicht nur Speisen zube-
reitet, sondern auch eingenommen werden).  
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Die Geräusche des der Anlage zuzuordnenden Verkehrsaufkommens auf öffentlichen Straßen 
außerhalb des Betriebsgeländes sind grundsätzlich getrennt von den Anlagengeräuschen zu 
betrachten. Hierbei stellt die Betriebsgrundstücksgrenze die Trennungslinie dar zwischen den 
als Anlagengeräusch zu beurteilenden Betriebsvorgängen einschließlich Kfz-Fahrbewegun-
gen auf dem Betriebsgelände und den als Straßenverkehrsgeräusch zu beurteilenden anla-
genbezogenen An- und Abfahrten auf den öffentlichen Straßen.  
 

Nach TA Lärm gilt die Regelung, dass die Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf öffent-
lichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück durch 
Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden sollen, sofern der 
anlagenbezogene Verkehr zu einer rechnerischen Erhöhung der Beurteilungspegel der vor-
handenen Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB(A) führt, keine Vermischung mit dem üb-
rigen Verkehr erfolgt ist und die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 
(16. BImSchV) [3] erstmals oder weitergehend überschritten werden. 
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4.2 Grundlagen zur Geräuschkontingentierung  
 
4.2.1 Berechnungsverfahren  
 
Wenn bei geplanten Industrie- bzw. Gewerbegebieten keine ausreichenden Abstände zu 
schutzbedürftigen Gebieten eingehalten werden können, sollen sie gemäß DIN 18005-1 in 
Anwendung von § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) [4] in Teilflä-
chen untergliedert werden, für die die zulässigen Emissionen durch Festsetzung von Ge-
räuschkontingenten (mit entsprechender Beschränkung der gewerblichen bzw. industriellen 
Nutzung) begrenzt werden. Auf die DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ [9] wird verwiesen. 
Keine ausreichenden Abstände sind immer dann gegeben, wenn Schallausbreitungsberech-
nungen mit den in Nr. 5.2.3 der DIN 18005-1 angegebenen Anhaltswerten für Gewerbe- bzw. 
Industriegebiete (siehe Tabelle auf Seite 12) zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm führen bzw. die Abstände in der Tabelle 2 in Nr. 5.2.3 der DIN 18005-1 nicht 
eingehalten werden. 
 
Die Geräuschkontingentierung verfolgt das Ziel, bereits auf der planungsrechtlichen Ebene im 
Sinne einer Gefahrenabwehr bzw. Lärmvorsorge sicherzustellen, dass die maximal zulässigen 
Immissionswerte an schutzbedürftigen Gebäuden auch bei späterer summarischer Einwirkung 
der Geräusche von Gewerbe- oder Industriebetrieben nicht überschritten werden. Anlagen  
oder Betriebe außerhalb des Plangebietes sind dabei als Vorbelastung zu berücksichtigen 
(soweit sie in den Anwendungsbereich der TA Lärm fallen). 
 
Die nach § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauNVO gebotene Gliederung der Industrie- und Gewerbege-
biete richtet sich in der Regel nach den örtlichen Gegebenheiten und den Nutzungsabsichten. 
Dabei ist zu beachten, dass das Gebiet schalltechnisch möglichst wenig eingeschränkt, d.h. 
eine maximale Ausschöpfung der Geräuschemission bei Einhaltung der Immissionsrichtwerte 
in der Umgebung angestrebt wird. Durch eine optimierte Gliederung (die weniger störende 
Betriebe näher an schutzbedürftige Nutzungen heranrücken lässt und Betrieben mit ungünsti-
gerem Geräuschemissionsverhalten entferntere Lagen zuweist) kann erreicht werden, dass 
die gesamte dem Industrie- bzw. Gewerbegebiet zur Verfügung stehende Schallleistung  
maximiert wird. 
 
Die DIN 45691 beschreibt ein rechnerisches Bemessungsverfahren als fachliche Grundlage 
zur Geräuschkontingentierung in Bebauungsplänen. Nach DIN 45691 sind für Teilflächen der 
Gewerbe- bzw. Industriegebiete Emissionskontingente LEK zu ermitteln, die durch Schallaus-
breitungsberechnungen mit Immissionskontingenten LIK verknüpft werden.  



 

Seite 10 von 34 Textseiten des Gutachtens Nr. 16-08-7 

         

 

                  

Schalltechnische Untersuchungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 der Gemeinde Heidgraben  
für ein neues Gewerbegebiet südlich der Hauptstraße (L 107) und östlich der Jägerstraße 

 

Die Differenz ∆L zwischen LEK und LIK wird bestimmt durch die Größe der Teilfläche und den 
Abstand zwischen der Teilfläche und dem Immissionsort. Für Richtungssektoren oder einzelne 
Immissionsorte, die im Bebauungsplan darzustellen sind, können nach DIN 45691 unter-
schiedliche Emissionskontingente festgesetzt werden. 
 
Im Gegensatz zu den vor Erscheinen der DIN 45691 üblichen „realen“ Schallausbreitungsbe-
rechnungen bei der Ermittlung von immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungs-
pegeln (IFSP) mit dem Raumwinkelmaß einer Halbkugel sowie mit Berücksichtigung von Bo-
den- und Luftdämpfungen gemäß DIN ISO 9613-2 [8] erfolgt die Schallausbreitungsberech-
nung nach dem neuen Regelwerk unter ausschließlicher Berücksichtigung der geometrischen 
Ausbreitungsdämpfung mit dem Raumwinkelmaß einer Vollkugel (also ohne Berücksichtigung 
des Bodens als Reflexionsfläche). Luft- und Bodendämpfungen im Schallausbreitungsweg  
fließen nicht mit ein. Emissions- und Immissionshöhen haben damit keinen Einfluss auf die  
Schallausbreitungsberechnungen.  
 
Die Kontingentierungsberechnungen nach DIN 45691 ergeben an Immissionsorten in größe-
ren Entfernungen höhere bzw. an Immissionsorten in der Nähe der Emissionsflächen niedri-
gere Immissionspegel als das „alte“ Berechnungsverfahren. Umgekehrt bedeutet dies, dass 
zur Erreichung eines bestimmten Immissionswertes die Kontingentierungsberechnungen nach 
DIN 45691 an Immissionsorten in größeren Entfernungen niedrigere bzw. an Immissionsorten 
in der Nähe höhere Emissionswerte als das „alte“ Berechnungsverfahren ergeben. Letztlich 
spielt es keine Rolle, welche Kontingentierungsberechnungen zur Sicherstellung definierter 
Immissionswerte angewendet werden, sofern bei der späteren Ermittlung von Immissionswer-
ten für die einzelnen Betriebsflächen auf das gleiche – im Bebauungsplan festzusetzende – 
Berechnungsverfahren zurückgegriffen wird. 
 
Betriebe und Anlagen erfüllen die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, 
wenn die nach TA Lärm ermittelten Beurteilungspegel die Immissionskontingente nicht über-
schreiten, die sich auf der Grundlage der festgesetzten Emissionswerte mit dem Berechnungs-
verfahren der Kontingentierung ergeben.  
 
Nach DIN 45691 erfüllt ein Vorhaben auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes, wenn die Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte an den maßgebli-
chen Immissionsorten um mindestens 15 dB(A) unterschreiten. 
 
Die Emissionskontingente haben keine unmittelbare schalltechnische Bedeutung für die zu 
installierenden realen Schallquellen eines Betriebes. Die im Einzelfall physikalisch realisierba-
ren Schallleistungen können größer sein als die im Bebauungsplan festgesetzten Emissions-
kontingente. 
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Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel kommen auch die realen Schallausbreitungsparame-
ter zur Anwendung, alle abschirmenden Hindernisse (betriebseigene und -fremde Gebäude) 
im Schallausbreitungsweg werden berücksichtigt und die Beurteilungskriterien der TA Lärm 
(Einwirkzeiten, Ton- und Impulshaltigkeit) sind anzuwenden. 
 

Zur groben Abschätzung der Zulässigkeit einer Betriebsansiedlung bzw. der Notwendigkeit 
von Schallschutzmaßnahmen können im Rahmen einer überschlägigen Betrachtung die prog-
nostizierten und auf die Betriebsfläche sowie die Beurteilungskriterien der TA Lärm bezogenen 
Gesamt - Schallleistungen mit den im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingenten 
verglichen werden. 
 
Bei einer Kontingentierung großflächiger Gewerbegebiete, bei der ggf. zusätzlich Vorbelastun-
gen zu berücksichtigen sind, werden die Immissionsrichtwerte dann ausgeschöpft, wenn alle 
Teilflächen ihre jeweiligen Kontingente in vollem Umfang in Anspruch nehmen. Im Regelfall ist 
diese Gleichzeitigkeit – insbesondere in der Nacht, in der betriebsbezogen die jeweils ungüns-
tigste Nachtstunde maßgebend ist – aber nicht gegeben, sodass die Geräuschkontingentie-
rung in der Summe eher zu Immissionswerten führt, die unterhalb der Immissionsrichtwerte 
liegen (vorausgesetzt, dass die Geräuschkontingentierung auf der nachfolgenden Ebene der 
bau- oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen der einzelnen Betriebsansiedlungen 
entsprechend umgesetzt wird). 
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4.2.2 Anhaltswerte für flächenbezogene Schallleistungspegel 
 
Die über die Gliederung der Gewerbe-/Industriegebiete bewirkten Nutzungseinschränkungen 
bzw. das Ausmaß der im Einzelfall konkret durchzuführenden Schallschutzmaßnahmen sind 
umso größer, je weiter die im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente folgende 
Anhaltswerte der DIN 18005-1 unterschreiten: 
 
Tabelle 2:  Anhaltswerte der DIN 18005-1 für uneingeschränkte Gebiete  
 

Industriegebiete (GI) 65 dB(A)/m2 am Tag und in der Nacht 

Gewerbegebiete (GE) 60 dB(A)/m2 am Tag und in der Nacht 

 
Anmerkung 1: Diese Werte beziehen sich auf „reale“ Schallausbreitungsberechnungen mit dem Raumwinkelmaß 
einer Halbkugel sowie mit Berücksichtigung von Boden- und Luftdämpfungen gemäß DIN ISO 9613-2. 

 
Bei dieser hinsichtlich der Tages- und Nachtzeit undifferenzierten Beschreibung des Emissi-
onsverhaltens uneingeschränkter Gewerbegebiete wird nicht berücksichtigt, dass die für die 
Genehmigung und beim Betrieb von Anlagen zulässigen Lärmeinwirkungen, welche durch die  
Immissionsrichtwerte der TA Lärm begrenzt werden, nachts ein um 15 dB(A) höheres Schutz-
niveau aufweisen.  
 
Da dies auch für schutzbedürftige Nutzungen wie betriebsbezogene Wohnungen innerhalb 
von Gewerbegebieten (soweit sie allgemein oder ausnahmsweise zulässig sind und nicht 
durch explizite Festsetzungen in einem Bebauungsplan ausgeschlossen sind) gilt, kann in der 
Regel bei einer vollständigen Ausnutzung des Emissionspotenzials von einem zur Tages- und 
Nachtzeit unterschiedlichen (zulässigen) Emissionsverhalten von Betrieben ausgegangen 
werden. Nach fachlicher Einschätzung kann es daher als sachgerecht angesehen werden, in 
Ergänzung der DIN 18005-1 nachts von einem niedrigeren flächenbezogenen Schallleistungs-
pegel für Gewerbegebiete mit nicht ausgeschlossenen betriebsbezogenen Wohnungen aus-
zugehen. 
 
In [14] wird diesbezüglich ausgeführt, dass man in Gewerbegebieten nachts von 47,5 – 52,5 
dB(A)/m2 bzw. in „eingeschränkten“ Gewerbegebieten von 42,5 – 47,5 dB(A)/m2 ausgehen 
könne mit für die Tagzeit um 15 dB(A)/m2 höheren Werten. 
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4.3 Immissionsorte 
 
Bei der Beurteilung der Gewerbelärmimmissionen bzw. der Geräuschkontingentierung des 
Bebauungsplanes Nr. 21 werden folgende schutzbedürftige Gebäude als Immissionsorte be-
rücksichtigt (siehe Anlage 10): 
 
Tabelle 3:  Immissionsorte  
 

Immissions- 
ort 

Richtung zum 
Plangebiet Nutzung  Schutzbedürftigkeit 

IO 1 – IO 3 Westen Wohnhäuser Allgemeines Wohngebiet (WA)1) 

IO 4 Nordwesten Wohnhaus 
Allgemeines Wohngebiet (WA)  

gemäß B-Plan Nr. 4 

IO 5 Norden Wohnhaus 
Mischgebiet (MI)  

gemäß B-Plan Nr. 4 

 
1) Es besteht kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Die Einstufung als WA basiert auf der auf der fachlichen Ein-

schätzung des Unterzeichners der baulichen Nutzungen mit Berücksichtigung der analogen Gebietsfestsetzun-
gen nördlich der Hauptstraße. Eine diesbezügliche abschließende Bewertung und Abwägung bleibt der Ge-
meinde Heidgraben im Rahmen des weiteren Planungsverfahrens vorbehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Seite 14 von 34 Textseiten des Gutachtens Nr. 16-08-7 

         

 

                  

Schalltechnische Untersuchungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 der Gemeinde Heidgraben  
für ein neues Gewerbegebiet südlich der Hauptstraße (L 107) und östlich der Jägerstraße 

 

4.4 Vorbelastung und verfügbare Immissionskontingente der Zusatzbelastung 
 
Das nördlich des Spökerdamms gelegene Gewerbegebiet im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 9, der im Jahr 1998 Rechtskraft erlangt hat, ist aufgrund der Abstände zu den 
Immissionsorten sowie den festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungspegeln von  
55 dB(A)/m2 am Tag und 40 dB(A)/m2 in der Nacht, die eine starke Begrenzung gewerblicher 
Nutzungen bzw. ein erhöhtes Maß an vorzusehenden Schallschutzmaßnahmen implizieren, 
nicht vorbelastungsrelevant für die maßgeblichen Immissionsorte des Bebauungsplanes  
Nr. 21. 
 
Potenzielle Vorbelastungen können sich aber aus dem näher gelegenen Gewerbegebiet im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6 aus dem Jahr 1986 ergeben. Dieser ältere Be-
bauungsplan aus dem Jahr 1986 enthält zum Schutz der im Westen angrenzenden Gebiete 
ebenfalls Festsetzungen zur Begrenzung von Geräuschen derart, dass die Lärmemissionen 
des südwestlichen GE2 – Gebietes an der Außenkante im Bereich des Überganges zum MI 
äquivalente Dauerschallpegel von 60 dB(A) am Tag und 45 dB(A) sowie des nordwestlichen 
GE1- Gebietes an der Außenkante im Übergang zum WA von 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) 
in der Nacht nicht überschreiten dürfen.  
 
Diese Festsetzungen entfalten aufgrund der zwischenzeitlich in Gerichtsverfahren verneinten 
Zulässigkeit der Festsetzung von sogenannten „Zaunwerten“ keine unmittelbare Bindungswir-
kung. Die auf die schutzbedürftigen Gebiete bezogene Begrenzung der maximal zulässigen 
Lärmemissionen bzw. -immissionen ergibt sich aber auch aus der unabhängig von den Fest-
setzungen grundsätzlich geltenden TA Lärm mit den gebietsspezifischen Immissionsrichtwer-
ten (die numerisch den Festsetzungen entsprechen). 
 
An IO 5 muss von der potentiellen Ausschöpfung der Immissionsrichtwerte für Mischgebiete 
von 60 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht sowie an IO 4 mit Berücksichtigung etwaiger 
zusätzlicher Lärmimmissionen aus dem Mischgebiet östlich des Kreuzweges heraus von der 
potentiellen Ausschöpfung der Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete von  
55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) in der Nacht ausgegangen werden. Die Zusatzlärmimmissio-
nen durch das Gewerbegebiet südlich der Hauptstraße sind hier – bei nach fachlicher Ein-
schätzung sachgerechten – Anlehnung an die Relevanzschwellenregelung der TA Lärm an  
IO 5 auf maximal 54 dB(A) am Tag und 39 dB(A) in der Nacht sowie an IO 4 auf maximal  
49 dB(A) am Tag und 34 dB(A) in der Nacht zu begrenzen. 
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An den weiter entfernt liegenden Immissionsorten IO 1 – IO 3 ist bei Ausschöpfung der Immis-
sionsrichtwerte im MI und WA unmittelbar westlich des Gewerbegebietes im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 6 nach überschlägigen Berechnungen abstandsbedingt höchstens 
mit 50 % - iger Ausschöpfung der für Allgemeine Wohngebiete geltenden Immissionsrichtwerte 
von 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) in der Nacht zu rechnen. Damit verbleiben für das geplante 
Gewerbegebiet Zusatzlärmimmissionen in gleicher Höhe wie die Vorbelastung von 52 dB(A) 
am Tag und 37 dB(A) in der Nacht. 
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4.5 Ermittlung der Geräuschkontingente für den Bebauungsplan Nr. 21 
 
Für die in der Anlage 10 rot schraffierten Gewerbeflächen innerhalb der Baugrenzen des Be-
bauungsplanes Nr. 21 mit empfohlener Gliederung in die Teilgebiete GE-West und GE-Ost 
werden in einem schrittweisen Annäherungs- und Optimierungsverfahren mit den Berech-
nungsalgorithmen der DIN 45691 die Lärmemissionskontingente LE,K bestimmt, mit denen die 
im Kapitel 4.4 angegebenen Begrenzungen der Zusatzlärmimmissionen auf maximal  
54 dB(A) am Tag und 39 dB(A) in der Nacht an IO 5, 49 dB(A) am Tag und 34 dB(A) in der 
Nacht an IO 4 sowie 52 dB(A) am Tag und 37 dB(A) in der Nacht an IO 1 – IO 3 erreicht 
werden. 
 
Bei Gleichbelegung aller 6 Baugrundstücke des Gewerbegebietes kommt man auf Lärmemis-
sionskontingente von LEK = 60 dB(A)/m2 am Tag und LEK = 45 dB(A)/m2 in der Nacht. Mit Be-
rücksichtigung der nach § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauNVO gebotenen Gliederung des Gewerbe-
gebietes ergeben sich zur Erreichung des o.a. Schallschutzzieles bei sukzessiver Verringe-
rung der Emissionswerte im Westen und Erhöhung der Emissionswerte im Osten folgende 
Varianten: 
 
Variante 1: GE-West mit LEK = 59 dB(A)/m2 am Tag und LEK = 44 dB(A)/m2 in der Nacht 
  GE-Ost mit LEK = 62 dB(A)/m2 am Tag und LEK = 47 dB(A)/m2 in der Nacht 
 
Variante 2: GE-West mit LEK = 58 dB(A)/m2 am Tag und LEK = 43 dB(A)/m2 in der Nacht 
  GE-Ost mit LEK = 64 dB(A)/m2 am Tag und LEK = 49 dB(A)/m2 in der Nacht 
 
Variante 3: GE-West mit LEK = 55 dB(A)/m2 am Tag und LEK = 40 dB(A)/m2 in der Nacht 
  GE-Ost mit LEK = 65 dB(A)/m2 am Tag und LEK = 50 dB(A)/m2 in der Nacht. 
 
Um tagsüber auch im Teilgebiet GE-West noch ein gewerbegebietsadäquates Nutzungs- 
potenzial zu ermöglichen, wird hier die Variante 1 empfohlen. Nachts sollte das Teilgebiet  
GE-West dagegen zugunsten des Teilgebietes GE-Ost stärker eingeschränkt werden mit der 
aus fachlicher Sicht empfohlenen Variante 2. 
 
Die diesbezüglichen Berechnungen mit LEK = 59 dB(A)/m2 am Tag und LEK = 43 dB(A)/m2 in 
der Nacht für das Teilgebiet GE-West sowie LEK = 62 dB(A)/m2 am Tag und LEK = 49 dB(A)/m2 
in der Nacht für das Teilgebiet GE-Ost sind als Anlagen 12 und 13 beigefügt.  
 
Eine abschließende Bewertung und Abwägung der aufgezeigten Kontingentierungsvarianten 
bleibt der Gemeinde Heidgraben im Rahmen des weiteren Planungsverfahrens vorbehalten. 
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Mit der aus fachlicher Sicht empfohlenen Kontingentierungsvariante kommt auf folgende 
Immissionskontingenten LIK: 
 
Tabelle 4:  Immissionskontingente des Bebauungsplanes Nr. 21  
 

Immissionsort LIK,Tag 
dB(A) 

LIK,Nacht 
dB(A) 

IO 1  50 36 

IO 2 52 37 

IO 3 51 36 

IO 4 48 34 

IO 5 52 38 

 
Die Geräuschkontingentierung von LEK = 43 dB(A)/m2 für das Teilgebiet GE-West sowie  
LEK = 49 dB(A)/m2 für das Teilgebiet GE-Ost lassen nur Betriebe mit geringem nächtlichen 
Emissionsverhalten (insbesondere nächtlicher Schwerlastverkehr sowie Stapler- und Radla-
dereinsätze sind damit weitgehend ausgeschlossen). Dies gilt im Übrigen auch für die übrigen 
Kontingentierungsvarianten mit graduellen Unterschieden. Aus fachlicher Sicht wird daher zur 
Verdeutlichung empfohlen, ein eingeschränktes Gewerbegebiet GEe festzusetzen. 
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4.6 Festsetzungsvorschlag 
 
Folgende Festsetzung wird empfohlen (Rechtsgrundlage § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauNVO): 
 
„Das (eingeschränkte) Gewerbegebiet des Bebauungsplanes Nr. 21 wird zum Schutz benach-
barter Gebiete hinsichtlich der maximal zulässigen Schallemissionen gegliedert. Zulässig sind 
nur solche Betriebe und Anlagen, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen 
Emissionskontingente LEK, die auf der Grundlage der DIN 45691:2006-12 ermittelt wurden, 
nicht überschreiten: 
 

Teilfläche 
[siehe Anlage 10] 

LEK,Tag 

dB(A)/m2 
LEK,Nacht 

dB(A)/m2 

GE-West 59 43 

GE-Ost 62 49 
 
[Anmerkung: Es handelt sich hierbei um die im Kapitel 4.5 aus fachlicher Sicht empfohlene Kontingentierungs-
variante. Abweichend davon können aber auch die anderen auf der Seite 16 aufgezeigten Kontingentierungs- 
varianten festgesetzt werden. Dabei lassen sich die Tag- und Nachtwerte unterschiedlicher Varianten miteinander 
kombinieren.] 

 
Die Emissionskontingente LEK beziehen sich auf die Flächen innerhalb der Baugrenzen der 
jeweiligen Grundstücke. Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben er-
folgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5. 
 
Betriebe und Anlagen erfüllen die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, 
wenn die nach TA Lärm berechneten Beurteilungspegel der vom Vorhaben ausgehenden Ge-
räusche die sich für die Betriebsgrundstücke ergebenden Immissionskontingente nicht über-
schreiten. Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes, wenn der Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Im-
missionsorten um mindestens 15 dB(A) unterschreitet. 
 
Weitergehende Anforderungen hinsichtlich des Lärmschutzes innerhalb des Bebauungs- 
planes Nr. 21 bleiben von der Geräuschkontingentierung unberührt und sind ggf. im Einzelfall 
zu prüfen.“ 
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5 Verkehrslärmimmissionen 
 
5.1 Beurteilungsgrundlagen 
 
5.1.1 Zielwerte für Verkehrslärmbelastungen 
 
Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 enthält folgende Zielwerte für die Begrenzung von Verkehrs-
lärmbelastungen in der städtebaulichen Planung: 
 
Tabelle 5:  Schalltechnische Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1  
 

Einwirkungsorte 
Tag 

06:00 – 22:00 Uhr 
dB(A) 

Nacht 
22:00 – 06:00 Uhr 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 

Dorf-, Mischgebiete (MD, MI) 60 50 

Allgemeine Wohngebiete (WA)  55 45 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 

 
Nach den Ausführungen des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 sind die schalltechnischen Orientie-
rungswerte eine sachverständige Konkretisierung für die in der Planung zu berücksichtigenden 
Ziele des Schallschutzes. Die Einhaltung der Orientierungswerte ist wünschenswert, um die 
mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene 
Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen.  
 
Bei der Frage, welche Beurteilungsmaßstäbe bei der Bewertung von Verkehrslärm zur Kon-
kretisierung des Abwägungsspielraumes geeignet und fachlich gerechtfertigt sind, ist die Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) zu nennen. Die 16. BImSchV gilt für den Neubau 
oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen.1) Sie kann aus fachlicher Sicht auch hilfs-
weise zur Beurteilung von Planungssituationen an bestehenden Verkehrswegen herangezo-
gen werden. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV liegen um > 4 dB(A) über den Ori-
entierungswerten des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 (siehe Tabelle 6 auf der folgenden Seite). 
 
1) Eine Änderung ist wesentlich, wenn eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den 

Kraftfahrzeugverkehr baulich erweitert wird oder durch einen erheblichen baulichen Eingriff die Beurteilungspe-
gel des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) erhöht wer-
den. Eine Änderung ist auch wesentlich und es werden ebenfalls Ansprüche auf Schallschutzmaßnahmen aus-
gelöst, wenn die Beurteilungspegel die Werte von 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht durch einen 
erheblichen baulichen Eingriff erstmalig erreichen oder weitergehend überschreiten. Sofern im Zuge einer Neu-
bau- oder Änderungsmaßnahme die Immissionsgrenzwerte überschritten werden, besteht ein Anspruch auf 
Schallschutzmaßnahmen. 
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Tabelle 6:  Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

 

Einwirkungsorte 
Tag 

06:00 - 22:00 Uhr 
dB(A) 

Nacht 
22:00 - 06:00 Uhr 

dB(A) 

Reine und Allgemeine Wohngebiete (WR, WA) 59 49 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete (MK, MD, MI) 64 54 

Gewerbegebiete (GE) 69 59 

 
Die Durchsetzung des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BImSchG stößt häufig auf Grenzen, 
so dass es nicht möglich ist, allein durch Wahrung von Abständen zu vorhandenen Verkehrs-
wegen schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden. Gründe hierfür können der sparsame 
Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a (2) BauGB, städtebauliche Gründe und legitime 
Interessen einer Gemeinde zur Verwertung von Grundstücken sein.  
 
Wenn in derartigen Fällen das Einhalten größerer Abstände ausscheidet, ist durch geeignete 
bauliche und technische Vorkehrungen im Sinne von § 9 (1) Nr. 24 BauGB dafür zu sorgen, 
dass keine ungesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse entstehen. An erster Stelle von mög-
lichen Maßnahmen steht der aktive Schallschutz durch Errichtung von abschirmenden Lärm-
schutzwänden oder -wällen. Nur hinreichend gewichtige städtebauliche Belange oder ein 
Missverhältnis zwischen den Kosten für Schutzmaßnahmen und der mit ihnen zu erreichenden 
Abschirmungswirkung können es rechtfertigen, von Vorkehrungen des aktiven Schallschutzes 
abzusehen.  
 
Sofern aktive Lärmschutzmaßnahmen nicht oder nur eingeschränkt möglich sind und im Rah-
men der Abwägung mit plausibler Begründung unterhalb der Grenze zu Gesundheitsgefahren 
von den Orientierungswerten abgewichen wird, weil andere Belange überwiegen, ist ein Aus-
gleich durch schalltechnisch günstige Gebäudeanordnungen und Grundrissgestaltungen so-
wie schalldämmende Maßnahmen an den Außenbauteilen von Aufenthaltsräumen vorzuse-
hen und planungsrechtlich abzusichern. Dies gilt auch dann, wenn in Gebieten mit geringer 
Schutzbedürftigkeit (wie z.B. in Gewerbegebieten) die Orientierungswerte zwar eingehalten, 
aufgrund der Höhe der Lärmbelastungen aber dennoch Schallschutzmaßnahmen geboten 
sind. Auf die entsprechenden Bemessungsgrundlagen wird im Kapitel 6.1 eingegangen. 
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5.1.2 Plangebietsbezogene Verkehrszunahmen 
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen für verkehrserzeugende Anlagen und Gebiete sind die 
damit verbundenen Lärmimmissionen an den Anliegergrundstücken der vom anlagenbezoge-
nen Verkehr in Anspruch genommenen öffentlichen Straßen in die Abwägung einzustellen.  
 
In einer diesbezüglichen Veröffentlichung des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz 
aus dem Jahr 2007 [15] wird ausgeführt, dass für nicht stärker vorbelastete Gebiete die  
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV als Zumutbarkeitsschwelle für anlagenbezogene Ver-
kehrslärmbelastungen herangezogen werden können. Bei höherer Vorbelastung sollte nach 
dieser Veröffentlichung eine Überschreitung der in der 16. BImSchV genannten Höchstwerte 
von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts vermieden oder, wenn diese schon gegeben ist, die 
Belastung nicht mehr erhöht werden.  
 
Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Nordrhein Westfalen aus dem Jahr 2008 [16] 
ist es Anliegern öffentlicher Straßen, die bereits deutlich über den Orientierungswerten der 
DIN 18005-1 liegenden Straßenverkehrsgeräuschen ausgesetzt sind, zuzumuten, marginale 
Erhöhungen unterhalb der Schwelle der Wahrnehmbarkeit hinzunehmen. Diese beginnt bei 
Pegelunterschieden von 1 – 2 dB(A). 
 
Auch marginale Lärmerhöhungen können nach dem Urteil allerdings dann unzumutbar sein, 
wenn die Lärmvorbelastung bereits von so hoher Intensität ist, dass sie sich dem Grad der 
Gesundheitsgefährdung nähert oder diesen erreicht und somit verfassungsrechtliche Schutz-
anforderungen greifen. Wo diese Zumutbarkeitsschwelle liegt, ist nach den Ausführungen des 
OVG NRW nicht abschließend geklärt und kann nicht von der Erreichung bestimmter Immis-
sionsgrenzwerte abhängig gemacht werden. Vielmehr lässt sich diese Grenze nur aufgrund 
wertender Betrachtung des Einzelfalles ziehen, wobei auch die Gebietsart und die Lärmvor-
belastung eine wesentliche Rolle spielen.  
 
Das OVG NRW geht in Übereinstimmung mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung davon 
aus, dass sich die aus grundrechtlicher Sicht kritischen Werte bzw. die verfassungsrechtlichen 
Zumutbarkeitsschwellen für Gesamtbelastungen im Bereich von 70 dB(A) am Tag und  
60 dB(A) in der Nacht in Wohngebieten bzw. 72 dB(A) am Tag und 62 dB(A) in der Nacht in 
Mischgebieten bewegen. 
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5.2 Berechnungsverfahren 
 
Die DIN 18005-1 verweist zur Ermittlung von Straßenverkehrslärmimmissionen auf die  
RLS-90 [13]. Die Berechnungen erfolgen nach diesem Regelwerk in Abhängigkeit von folgen-
den Ausgangswerten: 
 
Tabelle 7:  Berechnungsparameter Straßenverkehrslärm nach RLS-90 

 

DTV 
Durchschnittliches Tägliches Verkehrsaufkommen  

(Mittelwert über alle Tage eines Jahres) 

M Maßgebende stündliche Verkehrsstärken  

p Anteil Lkw > 3,5 t1) 

Vzul Zulässige Höchstgeschwindigkeit 

DStrO Korrekturwert für Art der Fahrbahnoberfläche nach Tabelle 4 der RLS-90 

DStg Korrekturwert für Steigungen und Gefälle > 5 % 
 
1) Nach einer Rundverfügung des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein vom 

17.02.2010 sind abweichend von der in der RLS-90 angegebenen Grenze von 2,8 t Fahrzeuge ab einem 
Gesamtgewicht von 3,5 t als Lkw anzusetzen. 

 
Mit diesen Parametern werden zunächst die Emissionspegel Lm,E berechnet, die für einen Ab-
stand von 25 m zur Straßenmitte definiert sind und als Basis für die Schallausbreitungsberech-
nungen dienen. Bei einer mehrstreifigen Straße werden den äußeren Fahrstreifen Linien-
schallquellen in 0,5 m Höhe zugeordnet mit jeweils 50 % des Verkehrsaufkommens des  
Straßenquerschnittes bzw. der Emissionspegel.  
 
Die Berechnungen erfolgen nach dem Teilstückverfahren der RLS-90 mit programminterner 
Unterteilung der Straßenabschnitte in Abhängigkeit der jeweiligen Abstände zu den Immissi-
ons-Berechnungspunkten. Die Schallausbreitungsberechnungen beinhalten die abstandsbe-
dingten Pegelabnahmen, die Luftabsorption, die Boden- und Meteorologiedämpfung sowie 
Abschirmungen und Reflexionen.  
 
An den Gebäuden liegen die maßgebenden Immissionsorte in Höhe der oberen Geschossde-
cke des zu schützenden Raumes. Die Immissionsberechnungshöhen werden mit 2,8 m pro 
Geschoss angenommen. Für das bei den Berechnungen berücksichtigte 1. Obergeschoss 
kommt man somit auf eine Immissionshöhe von 5,6 m.  
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5.3 Verkehrsaufkommen und Schallemissionen 
 
Im Jahr 2005 lag das Verkehrsaufkommen auf der L 107 im Bereich des Plangebietes (Zähl-
stelle 2224 0632 der im 5-Jahres-Rhythmus stattfindenden bundesweiten Verkehrserhebun-
gen) bei DTV = 5.106 Kfz/24h mit maßgebenden stündlichen Verkehrsstärken von MTag = 296 
Kfz/h und MNacht = 47 Kfz/h sowie Lkw-Anteilen von pTag = 3,9 % und pNacht = 5,4 %. Bei der 
innerorts zulässigen Höchstgeschwindigkeit von vzul = 50 km/h resultieren hieraus Emissions-
pegel von Lm,E,Tag = 58,1 dB(A) und Lm,E,Nacht = 50,8 dB(A). 
 
In den Jahren 2010 und 2015 wurde diese Zählstelle nach Auskunft des Landesbetriebes  
Straßen und Verkehrs Schleswig-Holstein (LBV-SH) nicht mehr berücksichtigt. Aus den Er-
gebnissen des Jahres 2015 an anderen Landesstraßen in dieser Region lässt sich jedoch 
ableiten, dass seit 2005 keine Verkehrszunahmen zu verzeichnen waren. Sicherheitshalber 
wird aber dennoch für etwaige kleinräumige verkehrserhöhende Einflüsse ein Zuschlag auf die 
2005er-Werte von 1 dB(A) hinzugerechnet. 
 
Für das kleinteilige Gewerbegebiet des Bebauungsplanes Nr. 21 liegen noch keine konkreten 
Absichten für Betriebsansiedlungen vor. Überschlägig wird für die insgesamt 6 Grundstücke 
mit Flächen innerhalb der Baugrenzen zwischen 1.100 m2 und 1.700 m2 westlich der Plan-
straße sowie zwischen 1.300 m2 und 2.200 m2 östlich der Planstraße von folgender durch-
schnittstäglichen Verkehrserzeugung ausgegangen: 
 
● 6 Grundstücke à 10 Beschäftigte à 4 Pkw-Fahrten = 240 Pkw-Fahrten 
● 6 Grundstücke à 10 Kundenbesuche à 2 Pkw-Fahrten = 120 Pkw-Fahrten 
● 6 Grundstücke à 10 Lkw-Fahrten = 60 Lkw-Fahrten 
● Summe: 420 Kfz-Fahrten mit einem Lkw-Anteil von 15 %. 
 
Da die Geräuschkontingentierung des geplanten Gewerbegebietes gemäß Kapitel 4 in der 
Nachtzeit zum Schutz der benachbarten Wohnbebauungen nur Betriebe mit geringem nächt-
lichem Emissionsverhalten zulässt (insbesondere nächtlicher Schwerlastverkehr ist damit 
weitgehend ausgeschlossen), wird das o.a. Verkehrsaufkommen ausschließlich der Tagzeit 
mit einer maßgebenden stündlichen Verkehrsstärke von MTag = 420/16 = 26 Kfz/h zugeordnet.  
Ohne Berücksichtigung etwaiger Verteilungen des gewerbegebietsbezogenen Verkehrs auf 
die Fahrtrichtungen ortsaus- bzw. ortseingangs kommt man auf einen Emissionspegel von 
Lm,E,Tag = 51,2 dB(A). Rechnet man diesen zum Wert Lm,E,Tag = 59,1 dB(A) des vorhandenen 
Verkehrs hinzu, dann ergibt sich eine Erhöhung um 0,7 dB(A) auf Lm,E,Tag= 59,8 dB(A). 
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5.4 Berechnungsergebnisse  
 
Gebietsbezogene Verkehrszunahmen auf der Hauptstraße 
 
Nach der Abschätzung der Verkehrserzeugung durch das Gewerbegebiet im Kapitel 5.3 erhö-
hen sich die Emissionspegel des vorhandenen Verkehrs auf der Hauptstraße und somit auch 
die Immissionswerte an den vorhandenen Wohnbebauungen um < 1 dB(A). Dies bewegt sich 
unterhalb der Schwelle der Wahrnehmbarkeit. 
 
An den Wohnhäusern im Abstand von > 10 m zur Mitte der Hauptstraße ergeben sich Beur-
teilungspegel von < 65 dB(A) am Tag und < 57 dB(A) in der Nacht unterhalb der für Verkehrs-
zunahmen anzusehenden Schwellenwerte in Wohngebieten von 70 dB(A) am Tag und  
60 dB(A) in der Nacht. 
 
Im Hinblick auf die Ausführungen im Kapitel 5.1.2 sind durch die gewerbegebietsbezogenen 
Verkehrszunahmen auf der Hauptstraße keine Lärmkonflikte zu erwarten. 
 
Verkehrslärmbelastungen innerhalb des Plangebietes  
 
Die Berechnungen mit Lm,E,Tag = 58,1 + 1 + 0,7 = 59,8 dB(A) und Lm,E,Nacht = 50,8 + 1 = 51,8 
dB(A) sind als Anlagen 14 und 15 beigefügt. Mit Beurteilungspegeln an den Baugrenzen von 
maximal 63 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht werden die für Gewerbegebiete gelten-
den Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 von 65 / 55 dB(A) eingehalten. 
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6 Passiver Schallschutz innerhalb des Plangebietes  
 
6.1 Bemessungsgrundlagen  
 
Zum allgemeinen Schutz gegen Außenlärm enthält die bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise“ (Ausgabe November 1989) bau-
rechtliche Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen. Die Ausgabe dieser 
Norm wurde im Juli 2016 zurückgezogen und durch die neue DIN 4109-1 „Schallschutz im 
Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen“ [10] in Verbindung mit DIN 4109-2 „Schallschutz im 
Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“ [11] ersetzt. Da 
die neue DIN 4109 den aktuellen Erkenntnisstand bezüglich der nicht zu unterschreitenden 
schalltechnischen Qualitätsgrenzen abbildet und mit der bauaufsichtlichen Einführung zu rech-
nen ist, wird sie für das vorliegende Planungsverfahren angewendet. 
 
In der DIN 4109-1:2016-07 werden unabhängig von der Festsetzung der Gebietsart folgende 
Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen in Abhängigkeit der „maßgeb-
lichen Außenlärmpegel“ und der damit verknüpften Lärmpegelbereiche genannt: 
 
Tabelle 8:  Anforderungen an den Schallschutz gegenüber Außenlärm gemäß DIN 4109 

 

Maßgeb- 
licher 

Außenlärm- 
pegel 

Lärmpegel- 
bereich 

Bettenräume  
in Kranken- 

anstalten und  
Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, Über-
nachtungsräume in 
Beherbergungsstät-
ten und Ähnliches 

Büroräumea) 

und Ähnliches 

 
dB(A)     

bis 55 I 35 30 - 

56 - 60 II 35 30 30 

61 - 65 III 40 35 30 

66 - 70 IV 45 40 35 

71 - 75 V 50 45 40 

76 - 80 VI b) 50 45 

> 80 VII b) b) 50 
 
a) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausge-

übten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen 
gestellt.  

b) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

erf. R’w,ges der Außenbauteile in dB 



 

Seite 26 von 34 Textseiten des Gutachtens Nr. 16-08-7 

         

 

                  

Schalltechnische Untersuchungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 der Gemeinde Heidgraben  
für ein neues Gewerbegebiet südlich der Hauptstraße (L 107) und östlich der Jägerstraße 

 

Die Anforderungen an den baulichen Schallschutz gegenüber Außenlärm beziehen sich nach  
DIN 4109-2:2016-07 auf Verkehr und Gewerbe-/Industrieanlagen. Bei Überschreitungen der 
gebietsspezifischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 für Verkehrslärmim-
missionen dient der passive Schallschutz als Ausgleich zur Erreichung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse. Werden die Orientierungswerte eingehalten, dann dient der passive 
Schallschutz insbesondere in Misch- und Gewerbegebieten mit verringertem Schutzanspruch 
der allgemeinen Lärmvorsorge. Letzteres gilt auch bezüglich Gewerbelärm (passive Schall-
schutzmaßnahmen dürfen nicht zur Kompensation von Überschreitungen der Immissionsricht-
werte der TA Lärm herangezogen werden). 
 
Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich gemäß Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2016-07 
für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (06:00 – 22:00 Uhr) und für die Nacht 
aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22:00 – 06:00 Uhr) plus Zuschlag zur Berücksichti-
gung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutzbedürfnis in der Nacht). Maßgeb-
lich ist die Lärmbelastung derjenigen Beurteilungszeit, die die höhere Anforderung ergibt. 
 
Bei Verkehrslärmimmissionen sind die Beurteilungspegel im Regelfall rechnerisch zu bestim-
men, wobei zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels 3 dB(A) zu addieren sind. Beträgt 
die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt 
sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für 
die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A) zum Ausgleich des in der Nacht gegenüber dem 
Tag erhöhten Schutzbedürfnisses.  
 
Bei Gewerbelärmimmissionen wird im Regelfall der gebietsabhängige Immissionsrichtwert der 
TA Lärm für den Tag plus Zuschlag von 3 dB(A) als maßgeblicher Außenlärmpegel eingesetzt.  
 
Der resultierende maßgebliche Außenlärmpegel wird durch logarithmische Addition der lärm-
artenspezifischen Außenlärmpegel bestimmt. Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei ge-
mäß DIN 4109 unterschiedliche Definitionen der maßgeblichen Außenlärmpegel in Kauf ge-
nommen.  
 
Das erforderliche gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß erf. R’w,ges gilt für die komplette 
Fassade eines Raumes, die die Gesamtheit aller Außenbauteile bezeichnet. Eine Fassade 
kann aus verschiedenen Bauteilen (Wand, Dach, Fenster, Türen) und Elementen (Lüftungs-
einrichtungen, Rollladenkästen) bestehen.  
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Der Nachweis des erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes erf. R’w,ges ist 
im Rahmen der Objektplanung nach den Abschnitten 4.4.1 – 4.4.4 der DIN 4109-2:2016-07 in 
Abhängigkeit des Verhältnisses der gesamten Außenfläche eines Raumes zu dessen Grund-
fläche sowie der Flächenanteile der Außenbauteile zu führen. Bei R’w,ges > 40 dB ist darüber 
hinaus der Einfluss der flankierenden Bauteile zu berücksichtigen. 
 
Das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß von R’w,ges = 30 dB wird standardmäßig bereits 
aus Wärmeschutzgründen eingehalten. Auf die Festsetzung der Lärmpegelbereiche I und II 
kann daher in Bebauungsplänen verzichtet werden. Die Schalldämmung von R’w,ges = 35 dB 
des Lärmpegelbereichs III wird heutzutage im Regelfall ebenfalls schon durch übliche Bauwei-
sen eingehalten.  
 
Allenfalls bei großflächigen Verglasungen können sich gegenüber Standardausführungen er-
höhte Anforderungen ergeben. Bei Schalldämmungen von R’w,ges > 35 dB ist grundsätzlich von 
erhöhten Anforderungen auszugehen.  
 
Nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ist bei Beurteilungspegeln nachts über 45 dB(A) ungestörter 
Schlaf auch bei nur teilweise geöffnetem Fenster häufig nicht mehr möglich. In der VDI 2719 
[12] ist diese Schwelle bei 50 dB(A) angesiedelt. Zur Sicherstellung eines hygienischen Luft-
wechsels können bei Nachtpegeln zwischen 45 dB(A) und 50 dB(A) bzw. sollten über 50 dB(A) 
Schlafräume mit schalldämmenden Lüftungseinrichtungen ausgestattet werden. 
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6.2 Berechnungsergebnisse  
 
Die Berechnungen der Lärmpegelbereiche auf der Grundlage der Straßenverkehrslärm-Beur-
teilungspegel tags im 1. OG können der Anlage 16 entnommen werden. Die Darstellung gilt 
für Büroräume. Für betriebsbezogene Wohnräume ergibt sich aufgrund der nachts um 2 dB(A) 
ungünstigeren Beurteilungssituation eine Verschiebung um zwei Lärmpegelbereichslinien 
nach Süden. Im straßennahen Bereich weist die Anlage 16 eine Einstufung in den Lärmpegel-
bereich VI nach, daran schließen sich nach Süden die Lärmpegelbereiche III, II und I an. 
 
Weiterhin sind potentielle Gewerbelärmimmissionen, die aus dem geplanten Gewerbegebiet 
selbst und aus dem vorhandenen Gewerbegebiet nördlich der Hauptstraße herrühren, hinzu-
zurechnen. Nach DIN 4109-2:2016-07 ist der Immissionsrichtwert der TA Lärm für den Tag 
von 65 dB(A) plus Zuschlag von 3 dB(A) und somit 68 dB(A) als maßgeblicher Außenlärmpe-
gel einzusetzen. Dieser führt bereits alleine im gesamten Gewerbegebiet zu einer Einstufung 
in den Lärmpegelbereich IV und deckt damit auch die Verkehrslärmimmissionen ab (ohne dass 
sich an den Baugrenzen entlang der Hauptstraße eine kumulative Höherstufung in den Lärm-
pegelbereich V ergibt). 
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6.3 Festsetzungsvorschlag 
 
Im Hinblick auf die Ausführungen im Kapitel 6.2 werden für das geplante Gewerbegebiet mit 
schutzbedürftigen Büroräumen und betriebsbezogenen Wohnräumen folgende Festsetzungen 
zum passiven Schallschutz vorgeschlagen (Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB): 
 
„Im gesamten Plangebiet sind Vorkehrungen zum Schutz vor Verkehrs- und Gewerbelärmim-
missionen zu treffen (passiver Schallschutz). Die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume 
müssen hinsichtlich der Schalldämmung nach Tabelle 7 der DIN 4109-1 „Schallschutz im 
Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen“, Ausgabe Juli 2016, mindestens folgenden Anforde-
rungen genügen: 
 

Lärmpegel- 
bereich 

Erforderliches gesamtes Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges 

der Außenbauteile von 

 Aufenthaltsräumen  
in Wohnungen u.ä. Büroräumen u.ä. 

 dB dB 

IV*) 40 35 
 
 *) Gültig an allen Gebäudeseiten innerhalb des gesamten Plangebietes. 
 
Das erforderliche gesamte Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges bezieht sich auf die Gesamtheit aller 
Außenbauteile eines Raumes einschließlich Dach. 
 
Der Nachweis der Anforderung ist im Rahmen der Objektplanung in Abhängigkeit des Verhält-
nisses der Gesamtheit aller Außenbauteile eines Raumes zu dessen Grundfläche sowie der 
Flächenanteile der Außenbauteile auf der Grundlage der DIN 4109-2 „Schallschutz im Hoch-
bau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“, Ausgabe Juli 2016, 
zu führen. 
 
Der erforderliche hygienische Luftwechsel in Schlafräumen ist durch schalldämmende  
Lüftungseinrichtungen oder andere – den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspre-
chende – Maßnahmen sicherzustellen. Das Maß der schalldämmenden Wirkung der Lüftungs-
einrichtungen ist auf den festgesetzten Lärmpegelbereich abzustellen und beim Nachweis der 
resultierenden Schalldämmung zu berücksichtigen.“ 
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7 Zusammenfassung 
 
Gewerbelärmimmissionen 
 
Zum Schutz der Wohnbebauungen im unmittelbaren Umfeld des geplanten kleinteiligen Ge-
werbegebietes wird mit Berücksichtigung von potentiellen Vorbelastungen durch das Gewer-
begebiet im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6 die Festsetzung der nach DIN 45691 
ermittelten Lärmemissionskontingente von LEK,Tag = 59 dB(A)/m2 und LEK,Nacht= 43 dB(A)/m2 für 
die Gewerbegrundstücke westlich der Planstraße sowie von LEK,Tag = 62 dB(A)/m2 und 
LEK,Nacht= 49 dB(A)/m2 östlich der Planstraße empfohlen (jeweils bezogen auf die Flächen in-
nerhalb der Baugrenzen). Kapitel 4.6 enthält einen Festsetzungsvorschlag. 
 
Abweichend davon können aber auch die anderen auf der Seite 16 aufgezeigten Kontingen-
tierungsvarianten festgesetzt werden. Dabei lassen sich die Tag- und Nachtwerte unterschied-
licher Varianten miteinander kombinieren.  
 
Mit den Kontingentierungsvarianten wird erreicht, dass die Zusatzlärmimmissionen durch das 
Gewerbegebiet an IO 1 – IO 3 (Wohnhäuser westlich des Plangebietes) auf 3 dB(A) unter  
WA - Immissionsrichtwerten der TA Lärm bzw. 52 dB(A) am Tag und 37 dB(A) in der Nacht, 
an IO 4 (Wohnhaus nordwestlich des Plangebietes) auf 6 dB(A) unter WA - Immissionsricht-
werten bzw. 49 dB(A) am Tag und 34 dB(A) in der Nacht sowie an IO 5 (Wohnhaus nördlich 
des Plangebietes) auf 6 dB(A) unter MI - Immissionsrichtwerten bzw. 54 dB(A) am Tag und  
39 dB(A) in der Nacht begrenzt werden. Hierbei ist vorausgesetzt, dass die Wohnbebauungen 
westlich der Jägerstraße, für die kein Bebauungsplan besteht, als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) eingestuft werden.  
 
Die o.a. Geräuschkontingente lassen nur Betriebe mit geringem nächtlichen Emissionsver-
halten zu (insbesondere nächtlicher Schwerlastverkehr sowie Stapler- und Radladereinsätze 
sind damit weitgehend ausgeschlossen). Aus fachlicher Sicht wird daher zur Verdeutlichung 
empfohlen, ein eingeschränktes Gewerbegebiet GEe festzusetzen. 
 
Eine abschließende Bewertung und Abwägung der aufgezeigten Kontingentierungsvarianten 
einschließlich der Schutzbedürftigkeit des Wohngebietes westlich der Jägerstraße bleibt der 
Gemeinde Heidgraben im Rahmen des weiteren Planungsverfahrens vorbehalten. 
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Gewerbegebietsbezogene Verkehrszunahmen auf der Hauptstraße 
 
Nach der Abschätzung der Verkehrserzeugung durch das Gewerbegebiet im Kapitel 5.3 erhö-
hen sich die Emissionspegel des vorhandenen Verkehrs auf der Hauptstraße und somit auch 
die Immissionswerte an den vorhandenen Wohnbebauungen um < 1 dB(A). Dies bewegt sich 
unterhalb der Schwelle der Wahrnehmbarkeit. 
 
An den Wohnhäusern im Abstand von > 10 m zur Mitte der Hauptstraße ergeben sich Beur-
teilungspegel von < 65 dB(A) am Tag und < 57 dB(A) in der Nacht unterhalb der für Verkehrs-
zunahmen anzusehenden Schwellenwerte in Wohngebieten von 70 dB(A) am Tag und  
60 dB(A) in der Nacht. 
 
Im Hinblick auf die Ausführungen im Kapitel 5.1.2 sind durch die gewerbegebietsbezogenen 
Verkehrszunahmen auf der Hauptstraße keine Lärmkonflikte zu erwarten. 
 
Verkehrslärmbelastungen innerhalb des Plangebietes 
 
Mit Beurteilungspegeln an den Baugrenzen von maximal 63 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in 
der Nacht werden die für Gewerbegebiete geltenden Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu 
DIN 18005-1 von 65 / 55 dB(A) eingehalten. 
 
Passiver Schallschutz innerhalb des Plangebietes 
 
Mit Berücksichtigung der Verkehrslärmimmissionen und der potentiellen Gewerbelärmimmis-
sionen ergibt sich gemäß DIN 4109-1:2016-07 und DIN 4109-2:2016-07 für das gesamte Plan-
gebiet eine Einstufung in den Lärmpegelbereich IV mit erforderlichen gesamten Bau-Schall-
dämm-Maßen von R’w,ges = 40 dB für die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen in betriebsbe-
zogenen Wohnungen bzw. R’w,ges = 35 dB für die Außenbauteile von Büroräumen. Kapitel 6.3 
enthält einen Festsetzungsvorschlag. 
 

       
         

       
 
Ingenieurbüro für Schallschutz      Mölln, 31.08.2016 
Dipl.-Ing. Volker Ziegler 
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 ANLAGE 2
 Gutachten 16-08-7
 Plotdatei: plan-luft
 M 1: 3500

 Luftbild mit Geltungsbereich
 und Baugrenzen des Bebau-
 ungsplanes Nr. 21

 B-Plan Nr. 21 ''Gewerbegebiet
 südlich der Hauptstraße''
 der Gemeinde Heidgraben

 Auftraggeber:
 Gemeinde Heidgraben
 Uetersener Straße 8
 25436 Heidgraben

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47
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Luftbild aus Google Earth Pro mit Lizenz der Google Inc.
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 ANLAGE 10
 Gutachten 16-08-7
 Plotdatei: plan-kont
 M 1: 1000

 Lageplan mit Immissions-
 orten und rot schraffierten
 Kontingentierungsflächen
 des geplanten GE
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 ANLAGE 14
 Gutachten 16-08-7
 Plotdatei: str-og-t
 M 1: 1000

 Lärmkarte Straßenverkehr
 Berechnung nach RLS-90
 in 5,6 m Höhe (1.OG)
 Tag 06:00 - 22:00 Uhr

 B-Plan Nr. 21 ''Gewerbegebiet
 südlich der Hauptstraße''
 der Gemeinde Heidgraben

 Berechnung mit
 Lm,E = 59,8 dB(A)

 Weiße Linie: Orientierungs-
 wert 65 dB(A) für GE
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 M 1: 1000

 Lärmkarte Straßenverkehr
 Berechnung nach RLS-90
 in 5,6 m Höhe (1.OG)
 Nacht 22:00 - 06:00 Uhr

 B-Plan Nr. 21 ''Gewerbegebiet
 südlich der Hauptstraße''
 der Gemeinde Heidgraben

 Berechnung mit
 Lm,E = 51,8 dB(A)

 Weiße Linie: Orientierungs-
 wert 55 dB(A) für GE
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 ANLAGE 16
 Gutachten 16-08-7
 Plotdatei: lpb-og-t
 M 1: 1000

 Erforderlicher passiver
 Schallschutz von Außen-
 bauteilen nach DIN 4109
 zuzüglich Gewerbelärm

 B-Plan Nr. 21 ''Gewerbegebiet
 südlich der Hauptstraße''
 der Gemeinde Heidgraben

 Auftraggeber:
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